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Kurz informiert

▶▶ Fristen
Vorsicht fristenfalle: reformationstag 2017

| Das Lutherjahr 2017 führt dazu, dass der 31.10. als sog. Reformationstag 
einmalig in diesem Jahr ein bundesweiter Feiertag ist. Hierdurch verschie-
ben sich Fristen. |

Vorsicht bei Fristen: Reformationstag 2017

Grafik: IWW Institut

FRISTABLAUF: 1.11.17 
(da 31.10. in 2017 bundeseinheitlicher Feiertag)
Ausnahmen: Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, 
Saarland, Rheinland-Pfalz: Fristablauf am 2.11.17, 
da hier der 1.11.17 ebenfalls Feiertag (Allerheiligen)!

Frist endet 31.10.17

Gericht

fristgebundene Handlung

Sozietät

▶▶ Vollstreckungskosten
eigenvertretung: inkassounternehmen darf nach rVG abrechnen

| Inkassounternehmen können im Zwangsvollstreckungsrecht auch bei  
einer Eigenvertretung nach § 4 Abs. 1 und 4 RDGEG, § 788, § 91 Abs. 2 S. 3 
ZPO einen Anspruch auf Ersatz ihrer Vergütung nach dem RVG haben. Das 
hat das LG Darmstadt entschieden (15.3.17, 5 T 515/16). |

Es spielt keine Rolle, ob ein Inkassounternehmen (registrierter Erlaubnisin-
haber) als Bevollmächtigter für Mandanten oder aus abgetretenem Recht als 
Gläubiger in eigener Sache Forderungen vollstreckt. Allerdings ist im Rah-
men des § 788 ZPO (und damit auch des § 91 ZPO) zu prüfen, ob die verur-
sachten Kosten notwendig sind. Dies muss genauso berücksichtigt werden, 
wie bei einem Anwalt. Grundsätzlich gilt, dass bei sehr einfach gelagerten 
Vollstreckungsmaßnahmen kein Anwalt erforderlich ist. Folge: Dann darf 
auch ein Inkassounternehmen diese Kosten nicht ansetzen. 

Bei der hier gegebenen Forderungspfändung war das allerdings nicht der 
Fall. Forderungspfändungen mit ihren weitreichenden Voraussetzungen und 
Folgen gehören nicht zu den sehr einfachen Vollstreckungsmaßnahmen. 

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE 

• Schuldner unpfändbar - Inkasso vollstreckt weiter: Das ist zulässig, aber ..., VE 16, 188 

• § 727 ZPO auf PfÜB wegen Geldforderungen nicht anzuwenden, VE 17, 22

Sind die Kosten 
notwendig gewesen?
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